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1 	T 116/88 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf den Gegenstand der am 10. Mai 1983 angemeldeten 

europäischen Patentanineldung Nr. 83 890 075.1 1st am 

14. August 1985 das vier PatentansprUche umfassende 

europäische Patent Nr. 96 681 erteilt worden. 

II. 	Gegen das erteilte Patent hat die jetzige Beschwerde- 

führerin Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent 

aus den Gründen des Art. 100 a) EPU zu widerrufen. 

Zur Begründung hat sie auf die folgenden Dokumente 

verwiesen: 

Dl: DE-A-2 621 638; 

DE-A-2 831 985 und 

DE-A-2 927 405. 

III. 	Nachdem die Einspruchsabteilung durch Entscheidung vom 

22. Oktober 1987, zur Post gegeben am 19. Februar 1988, 

den Einspruch mit der Begründung, daB der Gegenstand des 

Patentanspruchs 1 durch den entgegengehaltenen Stand der 

Technik neu und nicht nahegelegt sei, zurückgewiesen hat, 

hat die Beschwerdeführerin am 27. Februar 1988 unter 

gleichzeitiger Zahiung der Beschwerdegebühr Beschwerde 

eingelegt und diese am 28. Mai 1988 schriftlich 

begrundet. 

IV. 	In der inündlichen Verhandlung am 11. Apr11 1989 hat die 

Beschwerdeführerin folgendes ausgeführt: 

- 	Dokument Dl sei als nächstkommender Stand der 

Technik zu berücksichtigen; 
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2 	 T 116/88 

- 	Figur 3 dieses Dokumentes zeige einen Druckaus- 
gleichsraum, der aus zwei durch wenigstens einen 
Kanal initeinander verbundenen, an den beiden Enden 
der Vorrichtung angeordneten Kanuttern besteht. Zur 
Erlãuterung hat die Beschwerdeführerin wàhrend der 
inündlichen Verhandlung eine Figur, die eine 
Draufsicht der Figur 3, die die Einengung des 
Druckausgleichsrauines durch die Resonanzrohre 
deutlich dargesteilt, vorgelegt; 

- 	die Anordnnung einer zweiten faliweise verschlieB- 
baren Of fnung sei selbstverständlich; 

- 	die angesprochene Probleniatik sei bekannt und 

- 	der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei neu. 

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) 1st dem 
Vorbringen der Beschwerdeführerin entgegengetreten. 

V. 	Der erteilte unabhängige Patentanspruch 1 hat folgenden 
Wortlaut: 

"Vorrichtung zur Frischladungszufuhr für Kolben-Brenn-
kraftmaschinen mit Resonanzaufladung, bestehend aus einem 
Druckausgleichsraum, in den die Frischladungszuleitung 
inündet, zwei Resonanzräumen (3, 4) deren jeder an je eine 
Zylindergruppe der Brennkraftinaschine angeschlossen ist, 
und zwei den Druckausgleichsraum mit den Resonanzrãuxnen 
verbindenden Resonanzrohren (5), dadurch gekennzeichnet, 
daB der Druckausgleichsraum aus zwei durch wenigstens 
einen Kanal (6) miteinander verbundenen, an den beiden 
Enden der Vorrichtung angeordneten Kammern (2, 2a) 
besteht, die nach auBen führende, faliweise 
verschlieBbare Of fnungen (7, 8) besitzen, von denen 
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3 	 T 116/88 

wenigstens elne (7) als Frischladungs-Einlal3äffnung 

dient." 

VI. 	Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das europâische Patent 

Nr. 96 681 zu widerrufen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zuruckweisung der 

Beschwerde, weil sie der Auffassung ist, daB die im 

Patentanspruch 1 definierte Vorrichtung patentfähig sei. 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde ist zulässig. 

Die Unterlagen des Patents in der erteilten Fassung sind 

im Hinblick auf Art. 123 EPU nicht zu beanstanden. 

Der im Patentanspruch 1 verwendete Begriff "zwei durch 

wenigstens einen Kanal miteinander verbundenen Kammern" 

ist un Sinne der Erfindung so zu verstehen, daB es sich 

hier urn zwei unterschiedliche, separate Volumen mit eineTn 

in Längsrichtung bestimmten Querschnitt handelt, die 

miteinander durch einen Kanal, mit eineni gegenuber dern 

Querschnitt dieses Volurnens wesentlich kleineren 

Querschnitt verbunden sind. Diese konstruktiven Merkmale 

(die zwei Kammrnern und den Kanal) bilden, weil sie 

aneinander angeschlossen sind, einen 

Druckausgleichsraum. 

Neuheit 

Die Prüfung des vorliegenden Standes der Technik durch 

die Beschwerdekairimmer hat ergeben, daB die Vorrichtung 
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4 	 T 116/88 

nach Patentanspruch 1 durch die Entgegenhaltung nicht 
bekanntgeworden ist. Da seine Neuheit nicht mehr 
bestritten ist, erübrigt es sich, das nàher zu 
begründen. 

	

5. 	Erfinderische Tàtigkeit 

	

5.1 	Ubereinstiinmend mit den Beteiligten sieht die Kanuner als 
nächstkoxninenden Stand der Technik denjenigen gexnàl3 der 
Druckschrift Dl, insbesondere nach Fig. 3, an, auf den 
sich der Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bezieht. 

Diese bekannte Vorrichtung ist nur einseitig an die 
Frischladungszufuhr anschlieBbar, so daB bei Anbau der 
Vorrichtung an eine in Fahrzeuglàngsrichtung eingebaute 
Brennkraftmaschine abhàngig voin Vorhandensein oder Nicht-
vorhandensein eines Ladeluftkühlers zwei hinsichtlich 
ihres Anschlusses für die Frischladungszufuhr verschieden 
ausgebildete Vorrichtungen erforderlich sind. 

	

5.2 	Dem vorliegenden Patent liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
diese Màngel zu beseitigen und eine Vorrichtung zu 
schaffen, bei der sich betràchtliche Vorteile 
hinsichtlich der räuinlichen Gesaintanordnung und den 
Gesamtabmessungen ergeben und weiche einen platzsparenden 
Anbau an eine Brennkraftinaschine mit oder ohne 
Ladeluftkühler erinoglicht. 

	

5.3 	Die sehr aligemein geäuBerte Auffassung der Beschwerde- 
führerin, daB diese vom Ladeluftkühler abhàngige Anbau-
Probleinatik bekannt sei, konnte die Kanuner ohne Beweis 
nicht Uberzeugen. 

Die Aufgabe in dieser Hinsicht ist, entgegen der 
Auffassung der Beschwerdeführerin, nicht aus den 
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5 	 T 116/88 

Dokumenten Dl oder D3 bekannt oder herleitbar. Die 
Dokumente Dl bis D3 beschreiben zwar die aligemeine und 
für den Fachmann selbstverständliche Aufgabe eine 
Vorrichtung so zu gestalten, daB sie platzsparend 1st, 
bzw. daB keine Einbau-Schwierigkeiten entstehen. Em 
Hinweis, daB durch die bevorzugten, aber verschiedenen 
Anbau-Varianten bei einer Brennkraftmaschine mit oder 
ohne Ladeluftkühler verschiedene Vorrichtungen zu bilden 
und bereitzuhalten sind, ist diesen Dokumenten weder 
explizit noch iinplizit zu entnehinen. Die Erkenntnis trägt 
daher auch zur erfinderischen Tätigkeit bei. 

	

5.4 	Die technische Aufgabe wird zur Uberzeugung der 
Beschwerdekamrner durch den Gegenstand des Patentanspruchs 
1 gelóst, und zwar dadurch, daB nicht nur durch die 
faliweise verschlieBbare Of fnung ein platzsparender Anbau 
an eine Brennkraftmaschine mit oder ohne Ladeluftkühler 
ermöglicht wird, aber daB auch darüber hinaus durch die 
konstruktive Gestaltung des Druckausgleichsraumes die 
Mäglichkeit geschaffen wird, die Resonanzrohre und die 
Resonanzräumne platzsparend unterzubringen, zwischen den 
zwei an den beiden Enden der Vorrichtung angeordneten 
Kammern, so daB die räumliche Gesamtanordnung und 
Gesamtabmessungen kompakt gehalten werden können. Der 
Gegenstand legt deswegen die konstruktive Grundlage, die 
es ermöglicht, weitere Vorteile im Sinne der Aufgabe und 
darüberhinaus durch die abhängigen Patentanspruche zu 
erreichen. 

	

5.5 	Durch den vorliegenden Stand der Technik wird der 
Fachmann nicht angeregt, die obengenannte Aufgabe durch 
die beanspruchte Vorrichtung zu lösen. 

5.5.1 Dokunient Dl befa8t sich mit einer Vorrichtung zur Frisch-
ladungszufuhr, welche alle Merkmale enthâlt, die un Ober- 
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6 	 T 116/88 

begriff des Patentanspruchs 1 aufgefuhrt sind, und wobei 
in den Figuren 1 bis 5 verschiedene Ausführungsformen 
dargestellt worden sind, die aufzeichnen, wie die 
einzelnen Koinponenten dieser Vorrichtung (Ausgleichs-
behälter 10; Resonanzrohre 11 und 12; Resonanzbehälter 8 
und 9) konstruktiv verschiedenartig initeinander verbunden 
werden kónnen. Ein Fachinann findet in diesem Dokument die 
Lehre (Patentanspruch 1; Seite 6, letzter Absatz bis 
Seite 7, erster Absatz), diese drei Koinponenten alle in 
gleicher Richtung der Motorlàngsachse verlaufen und die 
Resonanzrohre jeweils in den von ihrer Einsträinäffnung 
weitestentfernten Resonanzbehälter mUnden zu lassen. 

Die Auffassung der Beschwerdeführerin, daB die Vorichtun-
gen nach Figur 3 und nach Figur 5, beide einen Druckaus- 
gleichsrauin enthalten mit zwei Kamrnern, die durch 
inindestens einen Kanal initeinander verbunden sind, 
entbehrt jeder Grundlage in Dokuinent Dl. 

5.5.1.1 Die Vorrichtung nach Figur 3 (Dokuinent Dl) zeigt nur, daB 
die Resonanzrohre in Druckausgleichsbehalter 
untergebracht sind. Dazu wird in der Beschreibung 
lediglich ausgeführt, daB der von den Behältern 
eingenommene Raumteil zur Unterbringung der Resonanzrohre 
genützt werden kann. Ein Fachinann findet also einen 
Hinweis, die Rohre innerhaib der Druckausgleichsbehälter 
anzubringen. Daraus zu schlieBen, daB dieser 
Druckausgleichsrauni jetzt durch die Anwesenheit der Rohre 
aus zwei Kanunern besteht (da wo die Rohre nicht sind), 
die durch einen Kanal (da wo die Rohre sind) miteinander 
verbunden sind in Sinne der Erfindung, ist erstens nur 
durch eine ex-post-facto-Analyse zu erreichen und 
zweitens konstruktiv nicht richtig. 
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7 	 T 116/88 

5.5.1.2 Die Beschwerdeführeriflist der Auffassung, dai3 die 
konstruktiven Gestaltungen der Vorrichtung nach Fig. 3 
des Dokurnentes Dl und einer Vorrichtung nach 
Patentanspruch 1 des angefochtenen Patents weséntlich 
gleich sind. Dern kann nicht zugestimxrLt werden. Da wo 
Figur 3 eine Nöglichkeit angibt, die einen 
Druckausgleichsraurn und zwei Rohre in Betracht zieht, 
gibt die konstruktive Gestaltung nach Patentanspruch 1 
nur eine spezifische Gestaltung des einen 
Druckausgleichsraurnes an. Uber die konkrete Anordnung der 
Rohre in der Vorrichtung nach Patentanspruch 1 ist darin 
nichts ausgeführt. Die Einheit, die eine bestirnrnte 
Funktion ausübt und die aus zwei Kainxnern, die miteinander 
durch einen Kanal verbunden sind, besteht, ist jedoch 
konstruktiv völlig verschieden von einern 
funktionsgleichen Raurn wohin zusãtzlich zwei Rohre, die 
eine andere Funktion ausüben, untergebracht sind. Die 
weitere Mäglichkeit, in eine Vorrichtung in Folge und irn 
Sinne der Erfindung, den Raurn der sich zwischen diese 
beiden Kanirnern und auBerhaib des Verbindungskanals 
befindet, auch dazu zu nutzen, urn die Resonanzrohre 
und/oder Resonanzbehàlter anzubringen, ist überhaupt 
durch Dokurnent Dl weder angegeben noch suggeriert. 

5.5.1.3 Auch deswegen kann es für einen Fachrnann nicht selbstver-
ständlich gewesen sein, ohne Kenntnis der Erfindung die 
Figur 3 so zu interpretieren, wie es die Beschwerde-
führerin tut, und dies urnsornehr als in der Beschreibung 
des Dokurnentes Dl angegeben wird, daB die Resonanzrohre 
zweckrnäBig sowohi mm Ausgleichsbehâlter (Figur 3) wie 
auch in den Resonanzbehàltern (Figur 4) vorgesehen werden 
kónnen (Seite 7, zweiter Absatz), so daB die Aufnierk-
sanikeit des Fachinannes überhaupt nicht zwingend auf die 
Vorrichtung gernäB Figur 3 gelenkt wird. 
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8 	 T 116/88 

Auch die Vorrichtung gémäB Figur 5 hilft da nicht weiter. 
Der Fachinann weiB durch den Gesamtinhalt des Dokumentes 
Dl, und in Analogie mit den anderen Ausfuhrungsforinen, 
daB zwei Resonanzrohre vorhanden sind, die. sich in 
Richtung der Motorlàngsachse erstrecken und die, wie 
definiert im Patentanspruch 1 so angeordnet sind, daB sie 
jeweils in den von ihrer Einströnioffnung 
weitestentfernten Resonanzbehälter niünden. 

5.5.1.4 Ein Fachmann kann nur feststellen, daB die Resonanzrohre 
ràumlich zwischen dem Ausgleichsbehàlter und dem 
Resonanzbehälter angebracht sind, so daB die Vorrichtung 
geinàB Figur 5 drei Schichten zeigt, die jede eine 
konstruktive Funktionseinheit (Ausgleichsbehalter; 
Resonanzrohre; Resonanzbehãltern) darstellen, und so daB 
die Verbindungen zwischen diesen Schichten durch die 
Of fnungen in den Wand-Ebenen (8a und 9a einerseits und 
lOd andererseits) des Ausgleichsbehàlters und der 
Resonanzbehàlter bestiinmt werden. Dazu wird in der 
Beschreibung (Seite 10, letzter Absatz) ausgeführt, daB 
die Wànde 8a und 9a einerseits und lOa andererseits als 
je eine Wand der zwischen ihnen angeordneten 
Resonanzrohre benutzt werden. Es wird nicht angegeben 
oder nahegelegt, daB Wand Ba nur teilweise dazu benutzt 
wird, so dai3 daraus nicht hergeleitet werden kann, daB 
die Verbindung zwischen Ausgleichsbehalter und 
Resonanzrohr als vergr6l3terter Teil des Ausgleichs- 
behàlters anzusehen ist. Deswegen ist auch hier em 
Fachinann ohne Kenntnis der Erfindung nicht in der Lage, 
soiche spezifische Gestaltung des Ausgleichsbehãlters wie 
definiert in Patentanspruch 1 des angefochtenen Patents 
zu erkennen. 

5.5.1.5 Auch die durch die Beschwerdeführerin angeführte 
Auffassung, daB aus der Gesaintoffenbarung des Dokumentes 
Dl eindeutig hervorgeht, daB die gezeigten Vorrichtungen 
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9 	 T 116/88 

spiegelbildlich aufgebaut sind, kann die Beurteilung 

durch die Kaminer nicht ändern. Darüber hinaus ist 

angesichts der einseitigen Verbindung (7a) mit dern 

Turbolader und die Verbindungen mit dem Zylinder keine 

spiegelbildlich aufgebaute Vorrichtung vorhanden. Darüber 

hinaus ist natürlich auch festzustellen, daB Dokument Dl 

weder Vorbild noch Anregung gibt, den Ausgleichsbehälter 

so auszubilden, daB es an beiden Enden nach auBen 

führende faliweise verschlieBbare Of fnungen hat. 

5.5.1.6 Die Auffassung der Beschwerdeführerin, daB eine solche 

MaBnahme für einen Fachmann selbstverständlich sei, da 

z. B. tin Bereich der Saugrohre eine soiche MaBnahrne gang 

und gäbe sei, last aber die in Abschnitt 5.2 angeführte 

Aufgabe nicht. Auch wenn diese Auffassung der Beschwerde-

führerin stimme, geht sie an der, Tatsache vorbei, daB 

diese Aufgabe nicht nur dadurch geläst wird, daB zwei 

verschlieBbare Of fnungen angebracht sind, sondern daB 

auch eine spezifische Ausgleichsbehãlter-Gestaltung 

benotigt wird. 

Deswegen ist dieses Dokument Dl weder ein Hinweis in 

Richtung einer LOsung der in Abschnitt 5.2 genannten 

Aufgabe, noch ein Hinweis auf die die Aufgabe lösenden 

Nerkmale, d. h. auf die spezifische konstruktive 

Gestaltung der Ausgleichsbehälter wie definiert in 

Patentanspruch 1 des angefochtenen Patents zu entnehinen. 

5.5.2 	Dokuinent D2 befaBt sich mit einem Ansaugsystem mit 

Resonanzaufladung. Ein Fachmann erhält durch die Lehre 

dieses Dokumentes einen Hiriweis, den Druckausgleichsraum 

an einem Ende der Vorrichtung anzuordnen, so daB dieses 

Dokument weder Vorbild noch Anregung gibt, die in 

Abschnitt 5.2 genannte Aufgabe mit der tin kennzeichnenden 

Teil des Patentanspruchs 1 des angefochtenen Patents 

enthaltenen Merkinale zu losen. 
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10 	 T 116/88 

5.5.3 Auch Dokurnent D3 befa8t sich mit einer Ansaugleitung mit 
Resonanzwirkung, wobei nur eine Dämpfungskammer einseitig 
angeordnet ist (Figuren 1 und 2). Urn Einbau- und Unter-
bringungsschwierigkeiten zu beseitigen und trotzdem eine 
identische Ladung der Zylinder zu gewàhrleisten, werden 
nicht nur zwei Resonanzrohre benutzt, die ihrer Lange 
nach zu wenigstens zwei unterschiedlichen MaBgruppen 
gehären und die auch mit bestiinxnten unterschiedlichen 
Durchrnesser ausgestattet sind, sondern auch 
Resonanzkamxnern mit bestiininten unterschiedlichem Volumen. 
Damit wird auch erreicht, daB die Dàmpfungskanuner bezogen 
auf die einzelnen Resonanzkaminern mit gröBeren 
Freiheitsgrad angeordnet werden kann. Ein Hinweis, die 
Darnpfungskanimer so zu gestalten, daB zwei verschliei3bare 
öffnungen vorgesehen sind und daB die Kanuner aus zwei 
durch einen Kanal miteinander verbundenen Kammern irn 
Sinne der Erfindung besteht, 1st weder explizit noch 
irnplizit diesem Dokument zu entnehnien. 

5.5.4 	Die übrigen Entgegenhaltungen liegen weiter vorn 
Gegenstand des Patentanspruchs 1 ab, als die Dokuniente Dl 
bis D3. Sie befassen sich weder mit der Läsung der in 
Abschnitt 5.2 genannten Aufgabe, noch sind durch sie die 
gemäB dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 zur 
Lösung der Aufgabe dienenden Merkniale bekanntgeworden. 

5.5.5 Auch elne gemeinsame Betrachtung der durch den Stand der 
Technik vermittelten Lehren weist dem Fachmann insgesaint 
keinen Weg auf, den er ohne erfinderische Tätigkeit zu 
der der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe lósenden Lehre 
des Patentanspruchs 1 gelangen kônnte. 

5.6 	Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht deshaib auf 
einer erfinderischen Tätigkeit un Sinne des Artikels 56 
EPU. 
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I 
6. 	Das Patent kann deshaib mit den erteilten unabhângigen 

Patentanspruch 1 sowie den auf ihn rückbezogenen 

erteilten Patentansprüchen 2 bis 4, die auf besondere 

Ausführungsarten der Vorrichtung nach Patentanspruch 1 

gerichet sind, mitder erteilten Beschreibung und mit den 

erteilten Figuren, aufrechterhalten werden. 

Entsche idungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 
	

S4bo 
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